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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

A) Problem 

1. Allgemeines Beamtenrecht 

a) Art. 49 Abs. 1 Satz 2, Art. 81 Abs. 7 Satz 1 und Art. 139 Abs. 8 Satz 1 des Bay-
erischen Beamtengesetzes (BayBG) sehen für bestimmte Vorgänge Schriftform 
vor. So müssen nach diesen Vorschriften Erklärungen des Einvernehmens zu 
bestimmten Abordnungen oder Versetzungen, Anträge auf Erteilung der Ge-
nehmigung einer Nebentätigkeit, auf Zulassung einer Ausnahme und Entschei-
dungen über diese Anträge sowie Bescheide gegenüber dem neuen Dienst-
herrn zur Anforderung der Erstattung von Ausbildungskosten schriftlich erfol-
gen. Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung führt dazu, dass die 
Übermittlung der genannten Mitteilungen oder Bescheide auch rein elektronisch 
erfolgen können soll.  

b) Der Grenzbetrag der Einkünfte, bei dessen Überschreitung der Ausschluss von 
Beihilfeleistungen für Ehe- und Lebenspartner aufgrund deren wirtschaftlicher 
Selbstständigkeit erfolgt, ist derzeit nominal festgelegt (20 000 €). Erforderliche 
Anpassungen dieses nominalen Grenzbetrages an sich verändernde wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen sind derzeit nur durch ein Gesetzgebungsverfahren 
zur Änderung des Grenzbetrages möglich. 

c) Das Landesamt für Finanzen rechnet im Namen und für Rechnung einer Viel-
zahl rechtlich selbstständiger Stellen außerhalb der unmittelbaren Staatsverwal-
tung Bezüge und Nebenleistungen ab. Grundlage dafür ist jeweils eine Aufga-
benübertragung durch Verwaltungsvereinbarungen. Dies stellt jedoch seit In-
krafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) 
keine ausreichende datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für die Aufgaben-
übernahme und die Befugnis zur Datenverarbeitung durch das Landesamt für 
Finanzen dar. Neben einer Ermächtigung des Auftraggebers zur Aufgabenüber-
tragung benötigt auch das Landesamt für Finanzen eine datenschutzrechtliche 
Ermächtigung. Darüber hinaus bedarf es einer Rechtsgrundlage für die Über-
mittlung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen personenbezogenen Da-
ten an das Landesamt für Finanzen. 

d) Nach dem aus europarechtlichen Vorschriften abgeleiteten „Trennungsgebot“ 
sind Abschiebungshäftlinge grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen ge-
trennt von Strafgefangenen unterzubringen. In Bayern werden diese speziellen 
Hafteinrichtungen im Wege der Amtshilfe grundsätzlich durch das Staatsminis-
terium der Justiz betrieben. Darüber hinaus unterhält das Landesamt für Asyl 
und Rückführungen am Flughafen München eine weitere spezielle Hafteinrich-
tung, um Zurückweisungshaft, Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam be-
darfsgerecht auch außerhalb der hierfür als spezielle Hafteinrichtungen be-
stimmten Justizvollzugsanstalten (JVA) vollziehen zu können (Art. 2a des Aus-
führungsgesetzes-Aufenthaltsgesetz). 

Hieraus ergibt sich, dass Beamtinnen und Beamte in den Geschäftsbereichen 
der Staatsministerien der Justiz sowie des Innern, für Sport und Integration mit 
vergleichbarer Qualifikation identische hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, die 
jeweils übereinstimmend durch die besonderen psychischen und physischen 
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Anforderungen von freiheitsentziehenden Maßnahmen und mit aus der Aufga-
benstellung resultierenden Belastungen insbesondere auch durch den Schicht-
dienst geprägt sind. Dabei werden belastender als in der JVA in der kombinier-
ten Transit- und Abschiebungshafteinrichtung (kTA) der ständig wechselnde 
Personenkreis und die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe gesehen. Die 
notwendige Einstellung des Personals auf die Inhaftierten ist dadurch in der kTA 
gegenüber der JVA stark erschwert. Auch sollen durchlässige gegenseitige Ein-
satzmöglichkeiten beide Tätigkeiten attraktiver machen, während eine Un-
gleichbehandlung Wechselmöglichkeiten von Beamtinnen und Beamten stark 
einschränken würde. Ein Gleichlauf der beamtenrechtlichen Regelungen ist 
schon deshalb zwingend, da die Beamtinnen und Beamten der an die JVA an-
gegliederten Abschiebungshafteinrichtungen in Eichstätt, Erding oder Hof be-
reits wie die an diesen JVA tätigen Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten 
behandelt werden. 

Dies wurde bereits bei der einheitlichen Gewährung einer Zulage für besondere 
Berufsgruppen (Art. 34 Abs. 2 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (Bay-
BesG)) umgesetzt: 

Aktuell gilt aber nur für die Beamtinnen und Beamten der JVA die besondere 
gesetzliche Altersgrenze von 62 Jahren bzw. die Grenze für den Antragsruhe-
stand von 60 Jahren. 

 

2. Laufbahnrecht 

a) Durch die Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie hat sich gezeigt, wie 
wichtig der Einsatz von digitalen Medien bei der Durchführung der Vorberei-
tungsdienste und der modularen Qualifizierung sein kann. Soweit es pandemie-
bedingt erforderlich war, wurden Prüfungen auf Basis von Art. 70a des Leis-
tungslaufbahngesetzes (LlbG) als elektronische Fernprüfung durchgeführt. Un-
abhängig von den pandemiebedingten Einschränkungen wurde hierdurch deut-
lich, dass im Prüfungsrecht im öffentlichen Dienst dauerhaft und rechtssicher 
die Möglichkeit elektronischer Fernprüfungsverfahren eröffnet werden sollte. 

b) Im Prüfungsrecht als grundrechtsrelevanten Bereich, soweit dies den Zugang 
zu bestimmten Berufen regelt, hat der Gesetzgeber wegen des Rechtsstaats-
prinzips und des Demokratiegebots die wesentlichen Entscheidungen selbst zu 
treffen. Im LlbG ist der Gesetzgeber dieser Verpflichtung mit der ausreichenden 
Ermächtigungsgrundlage zu den Grundsätzen des Prüfungsverfahrens in 
Art. 22 Abs. 6 LlbG nachgekommen. In der jüngeren Rechtsprechung werden 
zunehmend höhere Anforderungen hinsichtlich der Bestimmtheit von Ermächti-
gungsgrundlagen in grundlegenden normativen Bereichen gestellt. 

c) Um den Personalgewinnungsproblemen im IT-Bereich entgegenzuwirken, 
wurde mit Nachtragshaushalt 2018 die Ausnahmeregelung des Art. 39 LlbG für 
den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene geschaffen, um die Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes in diesem Bereich zu erhöhen. Der anhaltende Fach-
kräftemangel erstreckt sich jedoch auch auf die vierte Qualifikationsebene, so-
dass eine Ausweitung der Ausnahmeregelung auf diesen Personenkreis ange-
zeigt ist. 
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3. Reisekosten 

Der zentrale Reiseservice Bayern beim Landesamt für Finanzen soll zukünftig 
grundsätzlich für die nachgeordneten Behörden aller Ressorts Aufgaben im Bereich 
der Reisemittelbeschaffung für Dienst- und Fortbildungsreisen übernehmen. Für die 
behördenübergreifende Durchführung der Tätigkeiten des zentralen Reiseservice 
Bayern ist eine gesetzliche Aufgabenzuweisung notwendig. 

 

4. Besoldung 

a) Die Anforderungen an den Justizwachtmeisterdienst im Hinblick auf die Ge-
währleistung der Sicherheit und Ordnung in den Justizgebäuden sind in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Ein finanzieller Ausgleich für die damit ver-
bundenen höherwertigen Tätigkeiten und herausgehobenen Funktionen ist bis-
her nicht möglich.  

Für den allgemeinen Vollzugsdienst bei den JVA ist nach den Bestimmungen 
des BayBesG das Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 7 zugeordnet (Art. 23 
i. V. m. Fußnote 2 zu der Besoldungsgruppe A 7 der Besoldungsordnung A), 
während für den Vollzugsdienst an der kTA nach der Grundbestimmung des 
Art. 23 Satz 1 Nr. 2 BayBesG das Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 6 zu-
geordnet ist. Aus den unter Nummer 1.d) geschilderten Gründen ist dies eine 
unbegründete Schlechterstellung. 

b) Für die Stellvertretung des Vorstands bei dem Kommunalunternehmen Medizi-
nische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz fehlt es an einem Amt in der Besol-
dungsordnung B. 

c) Art. 68 Abs. 2 Satz 5 BayBesG sieht für die Mitteilung der Entscheidung über 
die Vergabe von Leistungsbezügen die Schriftform vor. Aus den unter Nummer 
1.a) geschilderten Gründen soll die Übermittlung der genannten Mitteilung auch 
rein elektronisch erfolgen können. 

 

5. Versorgung 

a) Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) ermöglicht die 
Überschreitung der allgemeinen Ruhegehaltfähigkeitsgrenze von Hochschul-
leistungsbezügen für eine nach einer Quotenregelung zu berechnenden Anzahl 
der Inhaber von W 2- bzw. W 3-Stellen. Abzustellen ist bei der Berechnung auf 
die tatsächlich besetzten Stellen. Für im Aufbau befindliche Hochschulen läuft 
die Quotenregelung mangels Personalbestand des Lehrkörpers ins Leere.  

b) Die Höhe des Unfallausgleichs nach Art. 52 BayBeamtVG richtet sich nach der 
Grundrente des § 31 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG). Das BVG wird 
mit Ablauf des 31. Dezember 2023 im Zuge der Neuregelung des sozialen Ent-
schädigungsrechts im SGB XIV aufgehoben. Die Verweisung in Art. 52 BayBe-
amtVG sowie weiteren Vorschriften des BayBeamtVG geht daher ins Leere.   

 

B) Lösung 

1. Allgemeines Beamtenrecht 

a) Die Vorschriften sind auf Digitalisierungspotenzial hin überprüft worden. In 
Art. 49 Abs. 1 Satz 2, Art. 81 Abs. 7 Satz 1 und Art. 139 Abs. 8 Satz 1 BayBG 
wird das Erfordernis einer schriftlichen Erklärung sowie eines schriftlichen Be-
scheides durch das Erfordernis, die Erklärung oder den Bescheid in Textform 
zu übermitteln, ersetzt. Dies ermöglicht zukünftig einen rein elektronischen Do-
kumentenaustausch. 
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b) Mit der Ergänzung des Art. 96 Abs. 1 BayBG erfolgt die Einführung einer ge-
setzlichen Grundlage zur dynamischen Anhebung des Betrages zur Festlegung 
der wirtschaftlichen Selbstständigkeit des Ehe- bzw. Lebenspartners durch 
Rechtsverordnung. Anpassungsmaßstab ist die jährliche Anpassung des 
Rentenwertes West der Rentenwertbestimmungsverordnung des Bundes. 
Überschreitungen des Gesamtbetrages der Einkünfte des Ehe- bzw- 
Lebenspartners, die allein aufgrund der Erhöhung von Renten zu einer 
Versagung von Behilfeleistungen führen, werden damit künftig ausgeschlossen, 
ohne dass es eines weiteren Gesetzgebungsverfahrens bedarf. 

c) Mit Art. 103a BayBG wird eine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für die 
Aufgabenübernahme und die Befugnis zur Datenverarbeitung für die Abrech-
nung von Bezügen und Nebenleistungen für rechtlich selbstständige Stellen au-
ßerhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung durch das Landesamt für Finanzen 
geschaffen. Durch eine entsprechende Erweiterung von Art. 108 Abs. 2 Nr. 2 
BayBG wird zudem eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung der zur Aufga-
benerfüllung erforderlichen personenbezogenen Daten an das Landesamt für 
Finanzen geschaffen. 

d) Mit der Ergänzung des Art. 130 BayBG wird sichergestellt, dass eine einheitli-
che Handhabung der Altersgrenze für den Ruhestandseintritt für alle mit dem 
Vollzug von Haft im Strafvollzug sowie Zurückweisungshaft, Abschiebungshaft 
und des Ausreisegewahrsams befassten Beamtinnen und Beamten gegeben 
ist. 

Die in den speziellen Hafteinrichtungen des Landesamts für Asyl und Rückfüh-
rungen tätigen Beamtinnen und Beamten üben ebenso wie Beamtinnen und 
Beamte im Strafvollzugsdienst bei den JVA freiheitsentziehende Maßnahmen 
aus. Die hiermit bei der Ausübung hoheitlicher Befugnisse einhergehenden Auf-
gabenstellungen, Anforderungen und besonderen körperlichen Belastungen 
sind identisch mit denen in JVA. Mit der Ergänzung wird den identischen Tätig-
keiten und Anforderungen mit Blick auf die geltenden Altersgrenzen Rechnung 
getragen und eine einheitliche Handhabung der vergleichbaren Sachverhalte 
sichergestellt. Durch die Gleichbehandlung können den Beamtinnen und Beam-
ten von JVA und speziellen Hafteinrichtungen wechselnde Einsatzmöglichkei-
ten eröffnet werden, was die Attraktivität dieser Tätigkeit steigert. 

 

2. Laufbahnrecht 

Es wird ein rechtlicher Rahmen dafür geschaffen, dass Prüfungen dauerhaft und 
auch nach Auslaufen von Art. 70a LlbG rechtssicher in elektronischer Form – sei es 
als Fern- oder Präsenzprüfungen – durchgeführt werden können. Elektronische 
Fernprüfungen im Sinne des LlbG zeichnen sich dadurch aus, dass sie es unter 
Verwendung von Hard- und Software erlauben, auf die persönliche Anwesenheit 
von Personen, die mit der Prüfung oder mit der Aufsicht betraut sind, sowie von 
Personen, die geprüft werden, in einem Raum zu verzichten. Durch informations-
technologische Vorkehrungen wird dabei sichergestellt, dass die persönliche Leis-
tungserbringung für die Prüfungsdauer sichergestellt wird. 

Daneben wird die Ermächtigungsgrundlage für die Grundsätze des Prüfungsverfah-
rens konkretisiert. 
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3. Reisekosten 

Durch die Ergänzung des Art. 26 Satz 4 des Bayerischen Reisekostengesetzes wird 
die Staatsregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Organisation der 
Dienstreisen bei einer oder mehreren Behörden zu konzentrieren. Damit kann die 
Staatsregierung dem Landesamt für Finanzen per Verordnung die entsprechenden 
Aufgaben für den zentralen Reiseservice Bayern zuweisen. 

 

4. Besoldung 

Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit und Ordnung in den Justizgebäuden und der zunehmenden Gefähr-
dung bei der Ausübung der Tätigkeiten wird für Beamtinnen und Beamte des Jus-
tizwachtmeisterdienstes an Gerichten und Staatsanwaltschaften, die Tätigkeiten 
zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung ausüben, eine neue Stellenzu-
lage eingeführt. 

In Art. 68 Abs. 2 Satz 5 BayBesG wird das Erfordernis einer schriftlichen Mitteilung 
durch das Erfordernis, die Mitteilung in Textform zu übermitteln, ersetzt. Dies er-
möglicht zukünftig eine elektronische Mitteilung bei der Vergabe von Leistungsbe-
zügen. 

In Art. 101 BayBesG soll eine Rechtsgrundlage für die Arbeitgeber für eine Aufga-
benübertragung für die Abrechnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
entsprechend der Regelung für Beamtinnen und Beamte in Art. 14 Satz 3 BayBesG 
oder dienstordnungsmäßige Angestellte in Art. 100 Abs. 3 BayBesG aufgenommen 
werden. Dadurch kann beispielsweise das Landesamt für Finanzen bei einer ent-
sprechenden Einigung mit der jeweils zuständigen Stelle auch außerhalb des staat-
lichen Bereichs für die Angestellten und nicht nur für die Beamtinnen und Beamten 
die Bezügeabrechnung übernehmen.  

Durch die Erweiterung der Fußnote 2 zu der Besoldungsgruppe A 7 in Anlage 1 
zum BayBesG auf Beamtinnen und Beamte in weiteren speziellen Hafteinrichtun-
gen wird bei allen Haftanstalten ein einheitliches Eingangsamt in der Besoldungs-
gruppe A 7 (Obersekretärin, Obersekretär) geschaffen. Auch bei einer Tätigkeit in 
einer weiteren speziellen Hafteinrichtung heben sich die mit dem Amt verbundenen 
Anforderungen von denen der niedrigeren Besoldungsgruppe A 6 wesentlich ab. 
Durch die einheitliche Zuordnung wird erreicht, dass insgesamt eine Vergleichbar-
keit zwischen der Tätigkeit in JVA sowie weiteren speziellen Hafteinrichtungen ge-
währleistet ist, nachdem diese etwa bei der bereits normierten einheitlichen Gewäh-
rung einer Zulage für besondere Berufsgruppen (Art. 34 Abs. 2 BayBesG) schon 
punktuell geschaffen ist. 

In der Besoldungsordnung B wird für das Kommunalunternehmen Medizinische Ein-
richtungen des Bezirks Oberpfalz ein Direktorenamt in der Besoldungsgruppe B 3 
ausgebracht. 

 

5. Versorgung 

a) Bei der Zusage einer erhöhten Ruhegehaltfähigkeit von Hochschulleistungsbe-
zügen durch Hochschulen in der Aufbauphase sind nicht die tatsächlich besetz-
ten W 2- bzw. W 3-Stellen, sondern die im Haushaltsplan der jeweiligen Hoch-
schule ausgewiesenen Stellen maßgebliche Berechnungsgrundlage. 

b) In Art. 52 BayBeamtVG wird die Höhe des Unfallausgleichs zukünftig unmittel-
bar geregelt und auf bisherigem Niveau fortgeführt. Zur Verwaltungsvereinfa-
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chung werden bislang nur für Schwerbeschädigte mit einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit (MdE) ab dem 65. Lebensjahr gezahlte Erhöhungsbeträge in den 
Unfallausgleich ab einer MdE von 50 % eingearbeitet. 

 

C) Alternativen 

Alternativ zu den Änderungen im Laufbahnrecht könnte der bisherige Zustand im Prü-
fungsrecht beibehalten werden. Aus Rechtssicherheitsgründen ist eine Konkretisierung 
der gesetzlichen Vorgaben erforderlich. Die dauerhafte Ermöglichung elektronischer 
Fernprüfungen ist unter dem Aspekt der fortschreitenden Digitalisierung und einer effi-
zienten Verwaltung wünschenswert. 

Alternativ zu den Änderungen im Versorgungsrecht wäre wie bisher eine Verweisung 
auf das neue Bundesrecht (§ 83 SGB XIV) möglich. Da dort die Leistungsbeträge erhöht 
werden, müssten aber im Landesrecht zusätzliche Minderungsfaktoren aufgenommen 
werden, die gegenüber einer landesrechtlichen Vollregelung lediglich zusätzlichen Re-
gelungs- und Vollzugsaufwand nach sich ziehen würden. Der Unfallausgleich dient der 
pauschalen Abgeltung immaterieller Einbußen, die durch eine wesentliche Minderung 
der Erwerbsfähigkeit eingetreten sind. Ihm stehen keine konkreten Aufwendungen des 
Verletzten gegenüber, da zum Beispiel unfallbedingte Heilbehandlungskosten, Kosten 
für Hilfsmittel und Sachschadensersatz im Rahmen der beamtenrechtlichen Unfallfür-
sorge gesondert erstattet werden. Hierfür sind die vorgesehenen Beträge angemessen. 

Im Übrigen liegen keine Alternativen vor. 

 

D) Kosten 

1. Kosten für den Staat 

Die Änderung der Art. 49 Abs. 1 Satz 2, Art. 81 Abs. 7 Satz 1, Art. 139 Abs. 8 Satz 1 
BayBG sowie des Art. 68 Abs. 2 Satz 5 BayBesG führt zur Ersparnis von Druck- 
und Versandkosten.  

Die gesetzliche Änderung des LlbG selbst ist nicht mit Kosten verbunden. Gegebe-
nenfalls anfallende Kosten für die Umsetzung von elektronischen Prüfungen erfol-
gen im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel. 

Die Einführung der Stellenzulage bewirkt Mehrkosten in Höhe von rd. 1 Mio. € jähr-
lich, die im Rahmen vorhandener Mittel finanziert werden. 

Die Zuordnung des höheren Eingangsamtes zur Besoldungsgruppe A 7 bewirkt 
ausschließlich für den Freistaat Bayern rechnerische Mehrkosten. Die insgesamt 
30 notwendigen Planstellen sind jedoch bereits mindestens in Besoldungsgruppe 
A 7 ausgebracht, sodass für den Staatshaushalt keine zusätzlichen Kosten entste-
hen. Eventuelle Mehrkosten durch die Herabsenkung der Altersgrenzen für den Ru-
hestandseintritt sind nicht quantifizierbar. 

Durch die generelle Einarbeitung der Grundrenten-Erhöhungsbeträge für Schwer-
beschädigte nach dem BVG in die Unfallausgleichsbeträge des Art. 52 BayBe-
amtVG ab einer MdE von 50 % entstehen für den Staat Mehrkosten in Höhe von 
voraussichtlich rund 45 000 € jährlich. 

 

2. Kosten für die Kommunen 

Die Ausführungen zu den Auswirkungen auf den Freistaat Bayern gelten entspre-
chend. 

Durch die Einführung der Justizwachtmeisterzulage entstehen keine Kosten für die 
Kommunen. 
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Im Hinblick auf die Einarbeitung der Grundrenten-Erhöhungsbeträge für Schwerbe-
schädigte nach dem BVG in die Unfallausgleichsbeträge des Art. 52 BayBeamtVG 
sind für die Kommunen in Abhängigkeit von der jeweiligen Betroffenheit Mehrkosten 
in geringem Umfang zu erwarten.  

 

3. Kosten für die Wirtschaft und den Bürger 

Für Wirtschaft und Bürger entstehen keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 





Bayerischer Landtag 

18. Wahlperiode Drucksache18/28504  

 18.04.2023 

 

 

Gesetzentwurf 

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Das Bayerische Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS 
2030-1-1-F), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. S. 80) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 49 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ 
ersetzt. 

2. In Art. 81 Abs. 7 Satz 1 wird das Wort „Schriftform“ durch das Wort „Textform“ er-
setzt. 

3. Art. 96 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 und 3 eingefügt: 

„2Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, diesen 
Betrag mit Wirkung zum Anfang eines Kalenderjahres durch Rechtsverordnung 
so anzupassen, wie sich der Rentenwert West seit der letzten Anpassung 
entwickelt hat. 3Die erste Anpassung kann mit Wirkung vom 1. Januar 2024 auf 
der Grundlage der seit dem 1. Januar 2023 eingetretenen Entwicklung des 
Rentenwerts West erfolgen.“ 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 4 und 5. 

4. Nach Art. 103 wird folgender Art. 103a eingefügt: 

„Art. 103a 

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Aufgabenübertragung 

1Haben außerhalb des staatlichen Bereichs die zuständige oberste Dienstbe-
hörde oder der Arbeitgeber die Befugnisse zur Festsetzung, Anordnung und Ab-
rechnung von Bezügen der Bediensteten oder der Versorgungsempfänger, von Bei-
hilfen, Reisekosten, Trennungsgeld oder Umzugskostenvergütung oder sonstiger 
Nebenleistungen mit dessen Zustimmung auf das Landesamt für Finanzen übertra-
gen, darf das Landesamt für Finanzen in diesem Rahmen personenbezogene Da-
ten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten, 
soweit dies zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 2Das Lan-
desamt für Finanzen verarbeitet die personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der geltenden Gesetze weisungsfrei. 3Es ist insoweit bei der Verarbeitung sämtli-
cher personenbezogener Daten Verantwortlicher gemäß Art. 4 Nr. 7 der Verord-
nung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO).“ 

5. Art. 108 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. für die Festsetzung, Berechnung und Rückforderung der Besoldung, der 
Versorgung, von Beihilfen, Reisekosten, Trennungsgeld oder Umzugskos-
tenvergütung oder sonstiger Nebenleistungen oder für die Prüfung der Kin-
dergeldberechtigung,“. 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung)“ durch die Angabe „DSGVO“ ersetzt. 

6. In der Überschrift zu Teil 6 Abschnitt 3 werden nach dem Wort „Justizvollzugsan-
stalten“ die Wörter „ , der weiteren speziellen Hafteinrichtungen“ eingefügt. 
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7. Art. 130 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „und den weiteren speziellen Hafteinrichtun-
gen“ angefügt. 

b) Im Wortlaut werden nach dem Wort „Justizvollzugsanstalten“ die Wörter „sowie 
für Beamte und Beamtinnen im Vollzugsdienst bei den für den Vollzug von Zu-
rückweisungshaft, Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam errichteten wei-
teren speziellen Hafteinrichtungen“ eingefügt. 

8. In Art. 139 Abs. 8 Satz 1 wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen und nach dem Wort 
„Bescheid“ werden die Wörter „in Textform“ eingefügt. 

 

§ 2 

Änderung des Leistungslaufbahngesetzes 

Das Leistungslaufbahngesetz (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, 
BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch Art. 130f Abs. 3 des Gesetzes vom 5. Au-
gust 2022 (GVBl. S. 414) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. In Art. 8 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 3“ durch die Angabe „Abs. 4“ ersetzt. 

2. Art. 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 eingefügt:  

„8Die Prüfungen können als elektronische Fernprüfungen durchgeführt werden; 
andere Erfolgsnachweise können auf elektronischem Weg erbracht werden.“ 

b) Der bisherige Satz 8 wird Satz 9. 

3. Art. 22 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „Abs. 8“ durch die Angabe „Abs. 9“ ersetzt. 

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:  

„(2) 1Prüfungen und das besondere Auswahlverfahren können als schriftli-
che, mündliche, digitale oder praktische Aufsichtsarbeiten oder als weitere 
selbstständige Arbeiten, insbesondere Hausarbeiten, abgelegt werden. 2Auf-
sichtsarbeiten und die in Abs. 1 Satz 2 Alternative 2 genannten Verfahren kön-
nen auf Grundlage einer Rechtsverordnung als elektronische Präsenzprüfung 
oder als elektronische Fernprüfung durchgeführt werden.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und in Satz 2 wird die Angabe „Abs. 7“ durch 
die Angabe „Abs. 8“ ersetzt. 

d) Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden die Abs. 4 bis 6. 

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und wie folgt gefasst: 

„(7) 1Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Be-
nehmen mit dem Landespersonalausschuss die Grundsätze des Prüfungsver-
fahrens nach Abs. 1 Satz 1 sowie die Durchführung elektronischer Fernprüfun-
gen nach Abs. 2 Satz 2 zu regeln. 2Sie regelt insbesondere 

1. die Prüfungsorgane, 

2. die Form und das Verfahren der Prüfungen, 

3. Vorgaben zur eindeutigen Authentifizierung der zu prüfenden Person, 

4. Vorgaben zur Verhinderung von Täuschungshandlungen, 

5. den Ausschluss von der Teilnahme an Prüfungen und Prüfungsleistungen, 

6. die Rechtsfolgen bei besonderen Vorkommnissen, wie insbesondere bei 
Versäumnis, Rücktritt oder Verhinderung, Unterschleif, Beeinflussungsver-
such oder Ordnungsverstoß sowie die Rechtsfolgen bei nachträglich gel-
tend gemachten Mängeln im Prüfungsverfahren, 

7. die Grundsätze der Bewertung der Prüfungsleistungen und die Ermittlung 
des Prüfungsgesamtergebnisses sowie der Platzziffer, 

8. die Wiederholung der Prüfung, 
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9. den Nachteilsausgleich, 

10. Abweichungsmöglichkeiten in den Einzelprüfungsbestimmungen. 

3In der Rechtsverordnung sind für die Durchführung von elektronischen Fern-
prüfungen zusätzlich Bestimmungen zu treffen 

1. zur Sicherung des Datenschutzes, 

2. zur Sicherung persönlicher Leistungserbringung durch die zu prüfende Per-
son während der gesamten Prüfungsdauer, 

3. zum Umgang mit technischen Problemen, 

4. zu Anpassungsmöglichkeiten in den Einzelprüfungsbestimmungen. 

4Die weiteren Prüfungsbestimmungen insbesondere zu den Gegenständen und 
Anforderungen der Prüfung erlassen die Staatsministerien im Benehmen mit 
dem Landespersonalausschuss durch Rechtsverordnung.“ 

f) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8 und in Satz 2 werden nach dem Wort „schrift-
liche“ die Wörter „oder digitale“ eingefügt. 

g) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 9. 

4. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe 
„Abs. 3“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird nach dem Wort „Für“ das Wort „für“ gestrichen, die Angabe 
„Abs. 2“ durch die Angabe „Abs. 3“ und die Wörter „vom Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannter Abschluss“ werden durch 
die Wörter „gleichwertiger Diplom- oder Bachelorabschluss einer Berufsakade-
mie“ ersetzt. 

5. Art. 37 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:  

„4Das Zulassungsverfahren kann auf Grundlage einer Rechtsverordnung auch 
als elektronische Fernprüfung durchgeführt werden.“ 

b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

6. Art. 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „einen vom Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst als gleichwertig anerkannten Bildungsstand“ durch die Wörter 
„einen gleichwertigen Diplom- oder Bachelorabschluss einer Berufsakademie“ 
ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 5 werden die Wörter „in den Fällen des Abs. 1“ gestrichen. 

7. Art. 48 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Die Eignungsprüfung kann auf Grundlage einer Rechtsverordnung als elektroni-
sche Fernprüfung durchgeführt werden.“ 

8. In Art. 49 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „APO“ durch die Wörter „der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO)“ ersetzt. 

9. Nach Art. 67 wird folgender Art. 67a eingefügt: 

„Art. 67a 

Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art. 13 des Grundgesetzes und Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) einge-
schränkt werden.“ 

10. Art. 70a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 5 wird die Angabe „Abs. 8“ durch die Angabe „Abs. 9“ ersetzt. 
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bb) In Nr. 6 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe „Abs. 3“ und die Angabe 
„Abs. 7“ durch die Angabe „Abs. 8“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird Angabe „Abs. 6“ durch die Angabe „Abs. 7“ und die Angabe 
„Abs. 8“ durch die Angabe „Abs. 9“ ersetzt. 

c) In Satz 4 wird die Angabe „Abs. 7“ durch die Angabe „Abs. 8“ ersetzt. 

11. In Art. 71 werden die Sätze 1 und 2 durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

„Art. 39 Abs. 3 Satz 6 und Art. 70a treten mit Ablauf des 31. Dezember 2025 
außer Kraft.“ 

 

§ 3 

Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 
764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 10. März 2023 
(GVBl. S. 80) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 51 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende Nr. 8 wird angefügt: 

„8. Tätigkeit im Justizwachtmeisterdienst bei den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung (Justizwacht-
meisterzulage).“ 

2. In Art. 68 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in 
Textform“ ersetzt. 

3. Art. 101 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Art. 101 

Sachbezüge, sonstige Leistungen an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
sowie Zuständigkeit für die Festsetzung und Anordnung der Bezüge“. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 14 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Fußnote 2 zu der Besoldungsgruppe A 7 werden nach dem Wort „Justiz-
vollzugsanstalten“ die Wörter „ , für den Vollzugsdienst bei den für den Vollzug 
von Zurückweisungshaft, Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam errichte-
ten weiteren speziellen Hafteinrichtungen“ eingefügt. 

b) Die Besoldungsgruppe B 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Vor der Zeile „Direktor, Direktorin bei der Anstalt für kommunale Datenver-
arbeitung in Bayern“ wird die Zeile „Direktor, Direktorin bei dem Kommunal-
unternehmen Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz4)“ einge-
fügt. 

bb) Nach Fußnote 3 wird folgende Fußnote 4 eingefügt: 

„4) Als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin des Vorstands.“ 

 

§ 4 

Änderung des Bayerischen Reisekostengesetzes 

In Art. 26 Satz 4 des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG) vom 24. April 
2001 (GVBl. S. 133, BayRS 2032-4-1-F), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2022 (GVBl. S. 676) geändert worden ist, werden nach dem Wort „Rechts-
verordnung“ die Wörter „die Organisation der Dienstreise sowie“ eingefügt. 



Drucksache 18/28504 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 13 

 

 

§ 5 

Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 
(GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
10. März 2023 (GVBl. S. 80, 111) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt: 

„(6) 1Abweichend von Abs. 5 Satz 2 kommt es für im Aufbau befindliche 
Hochschulen bei einem Überschreiten der allgemeinen Ruhegehaltfähigkeits-
grenze nicht auf die Anzahl der Inhaber der W 2- und W 3-Stellen an, sondern 
auf die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen. 2Bei der Berechnung sind die 
sich ergebenden Stellenbruchteile aufzurunden. 3Die Hochschule hat sicherzu-
stellen, dass mit Abschluss der Aufbauphase die Grenze ausschließlich nach 
Maßgabe des Abs. 5 Satz 2 überschritten wird.“ 

b) Die bisherigen Abs. 6 und 7 werden die Abs. 7 und 8. 

2. Dem Art. 45 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Art. 67 BayBG gilt entsprechend.“ 

3. Art. 52 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) 1Ist der oder die Verletzte infolge des Dienstunfalls in der Erwerbsfähigkeit 
länger als sechs Monate um mindestens 25 v. H. beschränkt, so wird, solange die-
ser Zustand andauert, neben der Besoldung oder dem Ruhegehalt ein Unfallaus-
gleich gewährt. 2Dieser beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 

1. 30 v. H.  164 €, 

2. 40 v. H.  223 €, 

3. 50 v. H.  332 €, 

4. 60 v. H.  413 €, 

5. 70 v. H.  567 €, 

6. 80 v. H.  676 €, 

7. 90 v. H.  814 €, 

8. 100 v. H.  905 €.  

3Eine um 5 v. H. geringere Minderung der Erwerbsfähigkeit wird vom höheren Zeh-
nergrad mit umfasst. 4Ein Anspruch auf Unfallausgleich besteht auch während einer 
Beurlaubung ohne Besoldung.“ 

4. In Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Halbsatz 2 werden die Wörter „der Mindestgrundrente 
nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
10 v. H. ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz un-
berücksichtigt“ durch die Wörter „des Mindestunfallausgleichs nach Art. 52, bei ei-
ner Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 v. H. ein Drittel des Mindestunfallaus-
gleichs nach Art. 52 unberücksichtigt“ ersetzt.  

5. Art. 100 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamten und Beamtinnen, de-
nen auf Grund eines bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen Dienstunfalls ein Unfal-
lausgleich gewährt wird, findet § 35 des Beamtenversorgungsgesetzes in der 
am 31. Dezember 1991 geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass 
bei Ermittlung des Unfallausgleichs die Unfallausgleichsbeträge des Art. 52 
Abs. 1 zugrunde zu legen sind.“ 
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b) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 

„4Der Unfallausgleich ist mindestens in der bis zum 30. Juni 2023 geltenden 
Höhe unter Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Grundren-
tenbeträge des Bundesversorgungsgesetzes zu zahlen.“  

c) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die Sätze 5 bis 7. 

 

§ 6 

Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Art. 89 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 5 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen. 

2. Satz 2 wird aufgehoben. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens, jedoch nach 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuausrichtung orts- und familienbezogener Be-
soldungsbestandteile] in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten in Kraft: 

1. § 5 mit Wirkung vom 1. Juli 2023 und 

2. § 6 am 1. Januar 2024.  
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Begründung: 

A) Allgemeines 

Das Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften enthält Änderungen des Bay-
erischen Beamtengesetzes (BayBG), des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG), des Bay-
erischen Besoldungsgesetzes (BayBesG), des Bayerischen Reisekostengesetzes 
(BayRKG) sowie des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG). 
Diese sind zum Teil fachlicher Natur, teils dienen sie der Umsetzung der jüngeren 
Rechtsprechung. Darüber hinaus werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit der normativen Regelung 

Aufgrund des Gesetzesvorbehalts im Dienstrecht sind jeweils gesetzliche Regelungen 
zwingend erforderlich. 

 

C) Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 (Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes) 

Zu Nr. 1 (Art. 49) 

Mit Ersetzen der Schriftform durch die Textform wird ermöglicht, dass das Einverneh-
men auch rein elektronisch übermittelt werden kann. Dies ist vor dem Hintergrund der 
fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung erforderlich und führt mit Blick auf die 
Ersparnis von Druck- und Versandkosten zu einer ressourcenschonenderen Arbeits-
weise. Auch der rein elektronische Dokumentenaustausch ermöglicht eine hinreichende 
Identifizierung der handelnden Personen. 

 

Zu Nr. 2 (Art. 81) 

Mit Ersetzen der Schriftform durch die Textform wird ermöglicht, dass Anträge auf Er-
teilung einer Genehmigung zur Übernahme einer Nebentätigkeit nach Art. 81 Abs. 2 
Satz 1 BayBG, Anträge auf Zulassung einer Ausnahme nach Art. 81 Abs. 4 Satz 2 
BayBG und Entscheidungen über diese Anträge auch rein elektronisch gestellt bzw. 
erteilt werden können. Dies ist vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung 
der Verwaltung erforderlich und führt mit Blick auf die Ersparnis von Druck- und Ver-
sandkosten zu einer ressourcenschonenderen Arbeitsweise.  

 

Zu Nr. 3 (Art. 96) 

Zu Buchst. a 

Ein erhebliches Einkommen, das den Ausschluss des Ehegatten bzw. Lebenspartners 
von der Gewährung von Beihilfeleistungen über den beihilfeberechtigten Ehe- bzw. Le-
benspartner grundsätzlich rechtfertigt, liegt dann nicht vor, wenn es nur aufgrund von 
Rentenanpassungen zur Überschreitung der Einkommensgrenze kommt. Deshalb wird 
der Gesamtbetrag der Einkünfte, bei dessen Überschreitung eine berücksichtigungsfä-
hige Person als wirtschaftlich selbstständig gilt, d. h. keine Beihilfeleistungen zu Krank-
heits- und Pflegeaufwendungen mehr gewährt werden können, künftig in gleichem 
Maße angepasst wie der Rentenwert West. Damit können künftig aus wirtschaftlicher 
Sicht erforderliche Anpassungen ohne ein formelles Gesetz durchgeführt werden, eine 
Anpassung durch Rechtsverordnung ist ausreichend. 

Insbesondere zur Gewährleistung des erforderlichen Vorlaufs zur Anpassung u. a. der 
Abrechnungsprogramme kann eine Erhöhung des Rentenwerts erst in dem auf die Än-
derung folgenden Kalenderjahr wirksam werden und zwar erstmals bei Beihilfeanträ-
gen, die im Jahr 2024 gestellt werden. 

 

Zu Buchst. b 

Folgeänderung zu Buchst. a 
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Zu Nr. 4 (Art. 103a) 

Aufnahme einer datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlage im Sinne von Art. 9 Abs. 2 
Buchst. b der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die Befugnis zur Datenver-
arbeitung durch das Landesamt für Finanzen bei der Abrechnung von Bezügen, Beihil-
fen, Reisekosten, Trennungsgeld oder Umzugskostenvergütung oder sonstiger Neben-
leistungen wie beispielsweise Leistungen in Zusammenhang mit Dienstunfällen, Sach-
schadensersatz oder Leistungen der Wohnungsfürsorge für rechtlich selbstständige 
Stellen außerhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung. Bei der Datenverarbeitung im 
Rahmen dieser Tätigkeit ist das Landesamt für Finanzen aufgrund der Weisungsfreiheit 
als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO anzusehen. Die Überprüfung der Rechtmä-
ßigkeit der Aufgabenübertragung ist hiervon unabhängig und obliegt der übertragenden 
Stelle. 

 

Zu Nr. 5 (Art. 108) 

Die Abrechnung von Bezügen und Nebenleistungen für Dritte durch das Landesamt für 
Finanzen setzt eine entsprechende Übermittlungsbefugnis der hierfür erforderlichen 
personenbezogenen Daten an das Landesamt für Finanzen voraus. Zudem erfolgt eine 
redaktionelle Folgeänderung aufgrund Nr. 4. 

 

Zu Nr. 6 (Überschrift zu Teil 6, Abschnitt 3) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund Nr. 7. 

 

Zu Nr. 7 (Art. 130) 

Zu Buchst. a 

Redaktionelle Anpassung der Überschrift aufgrund Buchst. b. 

 

Zu Buchst. b 

Durch die Aufnahme der Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes bei den für 
den Vollzug von Zurückweisungshaft, Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam er-
richteten weiteren speziellen Hafteinrichtungen wird deren Gleichbehandlung mit den 
Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten bei den Justizvollzugsanstalten (JVA) si-
chergestellt. Somit wird den identischen Aufgabenstellungen, Anforderungen und be-
sonderen körperlichen Belastungen Rechnung getragen und eine einheitliche Anwen-
dung der Regelungen zur Altersgrenze des Ruhestandseintritts gewährleistet. 

 

Zu Nr. 8 (Art. 139) 

Mit Ersetzen der Schriftform durch die Textform wird ermöglicht, dass Bescheide zur 
Anforderung der Erstattung von Ausbildungskosten gegenüber dem neuen Dienstherrn 
auch rein elektronisch übermittelt werden können. Dies ist vor dem Hintergrund der fort-
schreitenden Digitalisierung der Verwaltung erforderlich und führt mit Blick auf die Er-
sparnis von Druck- und Versandkosten zu einer ressourcenschonenderen Arbeits-
weise. Auch die rein elektronische Übermittlung ermöglicht eine hinreichende Identifi-
zierung der handelnden Personen.  

 

Zu § 2 (Änderung des Leistungslaufbahngesetzes) 

Zu Nr. 1 (Art. 8) 

Folgeanpassung zu Nr. 2 
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Zu Nr. 2 (Art. 20) 

Die Maßnahmen der modularen Qualifizierung schließen mit Prüfungen oder anderen 
Leistungsnachweisen ab. Die Prüfungen sind regelmäßig als mündliche Prüfung aus-
gestaltet und werden meist zentral durchgeführt. Durch das Abhalten von Prüfungen als 
elektronische Fernprüfungen ohne persönliche Anwesenheit im Prüfungsraum, zum 
Beispiel im Rahmen einer Videokonferenz, können bei Prüfungen, die sich nicht unmit-
telbar an eine Maßnahme der modularen Qualifizierung anschließen, weite Anreisen 
durch die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer sowie der Prüfungskom-
mission vermieden werden. Die erforderlichen Regelungen zum Schutz personenbezo-
gener Daten sind dabei durch Rechtsverordnung zu normieren. 

 

Zu Nr. 3 (Art. 22) 

In Abs. 2 werden die grundlegenden Prüfungsformate definiert. Zum einen können 
schriftliche, mündliche, digitale sowie praktische Aufsichtsarbeiten durchgeführt wer-
den. Dabei bestimmen die jeweiligen Rechtsverordnungen, welche der genannten Prü-
fungsformate in der jeweiligen Prüfung genutzt werden. Bei digitalen Aufsichtsarbeiten 
erfolgt nicht nur die Wissenswiedergabe auf einem elektronischen Medium, sondern die 
Prüfung besteht aus der Verwendung digitaler Programme, deren Beherrschung Teil 
der Prüfung sein kann. Zum anderen können Prüfungen oder Prüfungsbestandteile als 
weitere selbstständige Arbeiten absolviert werden. Diese sind durch die fehlende Be-
aufsichtigung bei der Anfertigung der Arbeit gekennzeichnet. Beispielhaft sind Hausar-
beiten oder Praktikumsberichte zu nennen. Hierbei sind verschiedene Ausgestaltungen 
der Leistungserbringung, wie zum Beispiel in digitaler Form, möglich. Prüfungen kön-
nen auch unter Einbeziehung verschiedener Prüfungsformate wie zum Beispiel Refe-
rate, Projektarbeiten oder Praxistests durchgeführt werden. Aufsichtsarbeiten können 
sowohl unter Anwesenheitspflicht, als auch unter Verzicht auf die körperliche Anwesen-
heit im Prüfungsraum stattfinden. Durch Letzteres wird die Möglichkeit der Durchfüh-
rung elektronischer Fernprüfungen eröffnet. Als elektronische Prüfung werden solche 
Prüfungen bezeichnet, bei denen ein elektronisches Medium lediglich zur Wissenswie-
dergabe verwendet wird. Die Nutzung elektronischer Mittel erfolgt hier nur zu Zwecken 
der Prüfungsdurchführung und stellt keinen eigenen Teil der Prüfung dar. Im Unter-
schied zu weiteren selbstständigen Arbeiten muss hierbei die Überwachung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gewahrt bleiben. Die Aufsicht ist durch geeignete, den 
Datenschutz wahrende Maßnahmen sicherzustellen. 

Das besondere Auswahlverfahren kann die Einstellungsprüfung ersetzen. Die Neure-
gelungen werden deshalb auch auf das besondere Auswahlverfahren erstreckt. 

Wissenschaftlich fundierte Auswahlverfahren, wie zum Beispiel Assessment-Center o-
der strukturierte Interviews, deren Gegenstand die Prüfung des Vorliegens der persön-
lichen Eignung für öffentliche Ämter ist, können im Wege von elektronischen Fernprü-
fungen durchgeführt werden. Durch die Nutzung von elektronischen Medien wie Vide-
okonferenzsystemen kann sich der öffentliche Dienst als moderner Dienstherr präsen-
tieren. Zudem können die Bewerberinnen und Bewerber sowie die Prüfungskommission 
ohne lange Anreise an dem jeweils vorgesehenen Einstellungsverfahren teilnehmen. 
Nach aktuellen eignungsdiagnostischen Erkenntnissen ergeben sich keine wesentli-
chen Unterschiede bezüglich der Aussagekraft von wissenschaftlich fundierten Aus-
wahlgesprächen, die virtuell oder in Präsenz durchgeführt werden. 

Da es sich bei Art. 22 LlbG um eine gemeinsame Vorschrift für Regelbewerberinnen 
und Regelbewerber handelt, gilt diese Norm auch für Prüfungen im Rahmen eines öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses sowie für Lehrgänge, Kurse u. Ä. (zum 
Beispiel Amtstierarzt-Lehrgang, Amtsarztlehrgang, Ausbildung in der Bayerischen Ge-
werbeaufsicht), die gemäß Art. 38 Abs. 2 LlbG für die Übernahme in das Beamtenver-
hältnis auf Probe verlangt werden. 

In Abs. 7 wird der bisherige Abs. 6 weiter konkretisiert. Im Prüfungsrecht als grund-
rechtsrelevanten Bereich, soweit dies den Zugang zu bestimmten Berufen regelt, hat 
der Gesetzgeber aufgrund des Rechtsstaatsprinzips und des Demokratiegebots des 
Grundgesetzes die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen. Im LlbG ist der Ge-
setzgeber dieser Verpflichtung mit der ausreichenden Ermächtigungsgrundlage zu den 
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Grundsätzen des Prüfungsverfahrens in dem bisherigen Art. 22 Abs. 6 LlbG nachge-
kommen. In der jüngeren Rechtsprechung werden zunehmend höhere Anforderungen 
hinsichtlich der Bestimmtheit von Ermächtigungsgrundlagen in grundlegenden norma-
tiven Bereichen gestellt. Durch die Aufzählung in Satz 2 wird im Wesentlichen benannt, 
welche Bestimmungen in der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) als Grundsätze des 
Prüfungsverfahrens zu treffen sind. Die Konkretisierung bezieht sich vor allem auf Re-
gelungen, die die Prüflinge in ihrer Rechtsposition berühren. Aufgrund der Unterschiede 
der jeweiligen Fachverordnungen und der fortlaufenden Weiterentwicklung derselben 
aufgrund der jeweils zugrundeliegenden fachlichen Anforderungen und Ausbildungs-
umstände ist im Detail der jeweiligen Umsetzung ein weiterhin hohes Maß an Flexibilität 
zwingend notwendig. Deshalb erfolgt die Umsetzung im Einzelfall weiterhin auf Verord-
nungsbasis. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung von elektronischen Fernprüfungen 
sind nach Satz 3 in der APO zudem Regelungen zum Datenschutz, zur Sicherung der 
persönlichen Leistungserbringung durch den zu Prüfenden während der gesamten Prü-
fungsdauer sowie zum Umgang mit technischen Problemen vorzugeben. In den einzel-
nen Fachverordnungen können dabei Anpassungen vorgesehen werden, wenn dies er-
forderlich ist, um die Regelungen nach Art. 22 Abs. 7 Satz 3 Nrn. 1 mit 3 weitergehend 
abzusichern bzw. an die jeweiligen technischen Gegebenheiten anzupassen. Während 
bei Aufsichtsarbeiten im Prüfungsraum und weiteren selbstständigen Leistungen durch 
das Zusammenspiel der allgemeinen rechtlichen Vorgaben für den öffentlichen Dienst 
und den Vorgaben von Abs. 2 ein hinreichender rechtlicher Rahmen besteht, sind auf-
grund der besonderen technischen Umstände bei elektronischen Fernprüfungen zu-
sätzliche in Bezug auf die o. g. Aspekte besondere Vorgaben erforderlich. Durch die 
Übertragung personenbezogener Daten, ggf. auch im häuslichen Umfeld, wird ein be-
sonders grundrechtssensibler Bereich tangiert. Vorgaben zur eindeutigen Identifizie-
rung des zu Prüfenden und zur Verhinderung von Täuschungshandlungen wurden in 
die allgemeinen Vorgaben von Satz 2 aufgenommen, da sie sowohl elektronische Fern-
prüfungen, also auch allgemeine prüfungsrechtliche Aspekte berühren. 

Durch Abs. 7 werden die wesentlichen rechtlichen und prüfungspraktischen Vorgaben 
zentral geregelt, wodurch dem Wesentlichkeitsgrundsatz genüge getan wird. Auch hier 
gilt, dass das erforderliche Maß an Flexibilität aufgrund der technischen Entwicklungen 
und der Anforderungen des Datenschutzes gewahrt bleiben muss. Dies kann nur durch 
eine Konkretisierung auf Verordnungsbasis erreicht werden. Sofern in einzelnen Vor-
bereitungsdiensten weitere Prüfungsbestimmungen erforderlich sind, können diese im 
Benehmen mit dem Landespersonalausschuss durch Rechtsverordnung getroffen wer-
den. Dies gilt insbesondere für den Gegenstand der Prüfungen. Die inhaltlichen Anfor-
derungen der einzelnen Vorbereitungsdienste bzw. der Ausbildungen sowie die Ent-
wicklungen in den jeweiligen Fachgebieten weichen voneinander ab. Ebenso kann die 
Vorstellung der notwendigen Mindestkenntnisse, die durch den Vorbereitungsdienst 
vermittelt werden, einem Wandel unterliegen. Die Definition der Prüfungsgegenstände 
bleibt aus Praktikabilitätserwägungen dem Verordnungsgeber der Einzelprüfungsbe-
stimmungen überlassen, der sich an dem gesetzlich vorgegebenen Zweck der Prüfung 
orientieren muss. 

Auch für das besondere Auswahlverfahren wird die Möglichkeit der digitalen Durchfüh-
rung geschaffen. 

 

Zu Nr. 4 (Art. 34) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Nach bisheriger Rechtslage ist vorgesehen, dass das Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst (StMWK) für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene bei ande-
ren Abschlüssen als einem Diplomabschluss einer Fachhochschule oder einem Ba-
chelorabschluss auf Vorlage im Einzelfall über die Anerkennung eines gleichwertigen 
Abschlusses oder Bildungsstandes entscheidet. Das StMWK ist allerdings keine Aner-
kennungsbehörde, die eine qualitative Bewertung anderer Abschlüsse vornehmen 
könnte. Die Prüfung der Gleichwertigkeit richtet sich nach den hochschulrechtlichen Be-
rechtigungen, die mit dem jeweiligen Abschluss verbunden sind. Die Kultusministerkon-
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ferenz hat sich hierzu darauf verständigt, dass Abschlüsse von akkreditierten Bachelo-
rausbildungsgängen an Berufsakademien hochschulrechtlich Bachelorabschlüssen 
von Hochschulen gleichgestellt sind. Die Notwendigkeit einzelfallbezogener Feststel-
lungen durch das StMWK entfällt. 

 

Zu Nr. 5 (Art. 37) 

Gemäß Art. 37 Abs. 3 LlbG kann das Zulassungsverfahren für die Ausbildungsqualifi-
zierung insbesondere in Form von Prüfungen oder von gesonderten wissenschaftlich 
fundierten Auswahlverfahren durchgeführt werden. Zwar ist das Zulassungsverfahren 
keine Prüfung im Sinne des Art. 22 Abs. 1 LlbG. Es kann jedoch unabhängig davon, 
welche Variante des Art. 37 Abs. 3 Satz 3 LlbG gewählt wird, als elektronische Fern-
prüfung, d. h. elektronisch und unter Verzicht auf die körperliche Anwesenheit stattfin-
den. Die erforderlichen Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten sind dabei 
durch Rechtsverordnung zu normieren. 

 

Zu Nr. 6 (Art. 39) 

Mit Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 wurde im Bereich der Be-
soldung und des Laufbahnrechts ein Maßnahmenpaket zur Gewinnung von IT-Fach-
kräften eingeführt. Bezüglich des Laufbahnrechts wurde eine Änderung des Art. 39 LlbG 
angestrebt, der bei einem sonstigen Qualifikationserwerb eine mindestens dreijährige 
hauptberufliche Tätigkeit voraussetzt. Als Maßnahme zur Personalgewinnung für die 
dritte Qualifikationsebene sollte für Bewerberinnen und Bewerber mit Abschlüssen im 
IT-Bereich hiervon abgewichen werden können. Der Fachkräftemangel im IT-Bereich 
erstreckt sich jedoch auch auf die vierte Qualifikationsebene und wird sich im Wettbe-
werb mit der freien Wirtschaft wohl auch in den kommenden Jahren nicht verbessern. 

Die Änderung von Art. 39 Abs. 3 Satz 5 LlbG erlaubt künftig auch in den Fällen des 
Einstiegs in der vierten Qualifikationsebene ein Abweichen von der regelmäßig erfor-
derlichen dreijährigen hauptberuflichen Tätigkeit bei Absolventinnen und Absolventen 
aus dem Studienbereich Informatik (insbesondere Studiengänge in Informatik, Wirt-
schaftsinformatik, Computer- und Kommunikationstechniken) unter den Voraussetzun-
gen des Satzes 4. Sachgerechte Kriterien, die eine Abweichung rechtfertigen können, 
sind insbesondere einschlägige praxisbezogene Erfahrungen während oder nach dem 
Studium, zum Beispiel in Praktika, Teilnahme an förderlichen Projekten oder Program-
men. Die Entscheidung trifft die zuständige oberste Dienstbehörde im Einzelfall. 

Durch die Ausweitung der Verzichtsmöglichkeit in Art. 39 Satz 5 LlbG wird die Gewin-
nung von qualifiziertem Personal im IT-Bereich im öffentlichen Dienst erleichtert. 

 

Begründung zu Nr. 6 Buchst. a siehe Nr.4. 

 

Zu Nr. 7 (Art. 48) 

Im Rahmen der Anerkennung einer Qualifikation, die durch das LlbG geregelt ist oder 
aufgrund des LlbG erworben wird, von Bewerberinnen und Bewerbern aus Mitgliedstaa-
ten kann die Durchführung einer Eignungsprüfung erforderlich sein. Durch die Eröff-
nung der elektronischen Durchführungsmöglichkeit der Eignungsprüfung ohne persön-
liche Anwesenheitspflicht im Prüfungsraum können lange Anfahrtswege von Bewerbe-
rinnen und Bewerbern aus Mitgliedstaaten vermieden werden. Die erforderlichen Re-
gelungen zum Schutz personenbezogener Daten sind dabei durch Rechtsverordnung 
zu normieren. 

 

Zu Nr. 8 (Art. 49) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
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Zu Nr. 9 (Art. 67a) 

Bei der Durchführung einer elektronischen Fernprüfung unter Verwendung einer Ka-
mera zum Beispiel im Rahmen einer Videokonferenz kann das Grundrecht auf Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 des Grundgesetzes und Art. 106 Abs. 3 der 
Verfassung) berührt sein. Mit der Norm wird dem Zitiergebot Rechnung getragen. 

 

Zu Nr. 10 (Art. 70a) 

Redaktionelle Anpassung 

 

Zu Nr. 11 (Art. 71) 

Die Befristung der unmittelbaren Verbeamtungsmöglichkeit für Bewerberinnen und Be-
werber im IT-Bereich wird aufgehoben, da sich die Norm bewährt hat. 

Die Befristung von Art. 70a wird um ein Jahr verlängert, da die Einschränkungen im 
Ablauf der Ausbildung länger anhielten als erwartet. 

 

Zu § 3 (Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) 

Zu Nr. 1 (Art. 51) 

Zu den Aufgaben des Justizwachtmeisterdienstes an Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten zählt unter anderem die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Soweit die 
Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
in den Justizgebäuden eingesetzt werden, sind diese beträchtlichen Gefahren für die 
körperliche und geistige Gesundheit ausgesetzt. Dies betrifft nicht nur Einlasskontrollen 
und Maßnahmen bei besonders sicherheitssensiblen Verfahren, sondern allgemein die 
Durchsetzung des Hausrechts, welche insbesondere im Bereich der Strafjustiz Durch-
setzungsfähigkeit und Fingerspitzengefühl erfordern kann. Die Anforderungen an die 
Beamtinnen und Beamten sind in den letzten Jahren durch die zunehmende Protest- 
und Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft deutlich gestiegen. Hinzu kommt, dass die 
Tätigkeit der Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister bei der Sicherung der 
Dienstgebäude und der Aufrechterhaltung der Ordnung in den Dienstgebäuden häufig 
in engem Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern stattfindet und daher besonders hohe 
Ansprüche an repräsentatives Auftreten gestellt werden. Aufgrund der in den letzten 
Jahren gestiegenen Anforderungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in 
den Justizgebäuden und der zunehmenden Gefährdung bei der Ausübung der Tätig-
keiten wird für Beamtinnen und Beamte des Justizwachtmeisterdienstes an Gerichten 
und Staatsanwaltschaften, die Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und 
Ordnung ausüben, eine neue Stellenzulage eingeführt. Die im Vergleich zu den übrigen 
Aufgaben des Justizwachtmeisterdienstes in diesem Bereich herausgehobene Funktion 
der zulagenberechtigten Beamtinnen und Beamten rechtfertigt die Gewährung einer 
Stellenzulage.  

Ergänzend zur Aufnahme des Zulagentatbestands in Art. 51 Abs. 1 BayBesG wird mit 
einer Verordnung zur Änderung der Bayerischen Zulagenverordnung die nähere Aus-
gestaltung der Stellenzulage bestimmt. Die hierfür erforderliche Änderung der Bayeri-
schen Zulagenverordnung erfolgt in einem eigenen Verfahren.  

 

Zu Nr. 2 (Art. 68) 

Mit Ersetzen der Schriftform durch die Textform wird ermöglicht, dass die Entscheidung 
über die Vergabe von Leistungsbezügen der Beamtin oder dem Beamten auch rein 
elektronisch mitgeteilt werden kann. Dies ist vor dem Hintergrund der fortschreitenden 
Digitalisierung der Verwaltung erforderlich und führt mit Blick auf die Ersparnis von 
Druck- und Versandkosten zu einer ressourcenschonenderen Arbeitsweise. Auch der 
rein elektronische Dokumentenaustausch ermöglicht eine hinreichende Identifizierung 
der handelnden Personen. 
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Zu Nr. 3 (Art. 101) 

Zu Buchst. a 

Redaktionelle Anpassung der Überschrift aufgrund Buchst. c 

 

Zu Buchst. b 

Redaktionelle Anpassung aufgrund Buchst. c 

 

Zu Buchst. c 

Aufnahme einer Rechtsgrundlage für die Arbeitgeber für eine Aufgabenübertragung für 
die Abrechnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entsprechend der Rege-
lung für Beamte in Art. 14 Satz 3 BayBesG oder dienstordnungsmäßige Angestellte in 
Art. 100 Abs. 3 BayBesG. Damit kann beispielsweise das Landesamt für Finanzen bei 
einer entsprechenden Einigung mit der jeweils zuständigen Stelle auch außerhalb des 
staatlichen Bereichs für die Angestellten und nicht nur für die Beamtinnen und Beamten 
die Bezügeabrechnung übernehmen. 

 

Zu Nr. 4 (Anlage 1) 

Zu Buchst. a 

Durch die Aufnahme der Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes bei den für 
den Vollzug von Zurückweisungshaft, Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam er-
richteten weiteren speziellen Hafteinrichtungen ist sichergestellt, dass für diese auf-
grund der vergleichbaren Tätigkeiten zu den Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten 
bei den JVA ebenfalls einheitlich das Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 7 als Ober-
sekretärin und Obersekretär zugeordnet ist. Hiermit wird auch eine entsprechende At-
traktivität der jeweiligen Tätigkeiten erreicht, sodass den Beamtinnen und Beamten 
wechselnde Einsatzmöglichkeiten eröffnet werden. 

 

Zu Buchst. b 

Das selbständige, dienstherrnfähige Kommunalunternehmen Medizinische Einrichtun-
gen in alleiniger Trägerschaft des Bezirks Oberpfalz (medbo) hat ein Recht auf Selbst-
verwaltung, dem auch der Bereich der Personalhoheit zuzuordnen ist. Die medbo be-
schäftigt mehr als 3 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an sechs Standorten. Der Be-
zirk Oberpfalz, der die wirtschaftliche Letztverantwortung für die unter dem Dach der 
medbo geführten Kliniken, Pflegeheime und sonstigen Einrichtungen trägt, übt seine 
Kontroll- und Überwachungsfunktion im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens 
aus (vgl. Art. 75 ff. der Bezirksordnung (BezO), § 6 Abs. 2, § 7 medbo-Satzung). 

Die Leitungsfunktion des einzelvertretungsberechtigten Vorstands, der das Kommunal-
unternehmen grundsätzlich in eigener Verantwortung leitet, beinhaltet einen Großteil 
der Entscheidungskompetenzen (vgl. Art. 76 Abs. 1 Satz 1 BezO). Insofern kommt 
auch dem ständigen Stellvertreter oder der ständigen Stellvertreterin (vgl. § 9 Abs. 1 
medbo-Satzung), der oder die auf unbestimmte Zeit bestellt ist und auch den Geschäfts-
bereich Wirtschaft und Finanzen leitet, eine herausgehobene Rolle zu. 

Die bereichsübergreifende Stellvertreterfunktion inklusive der vorstandsnahen Ge-
schäftsbereichsleitung und die damit einhergehende Sparten- und Finanzverantwor-
tung (insbesondere Digitalisierung und Überwachung komplexer Baumaßnahmen mit 
hohem Investitionsvolumen) sowie Personalverantwortung (347 unterstellte Dienst-
kräfte) rechtfertigen die Ausbringung eines neuen Direktorenamtes in der Besoldungs-
gruppe B 3. 
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Zu § 4 (Änderung des Bayerischen Reisekostengesetzes) 

Der zentrale Reiseservice Bayern beim Landesamt für Finanzen soll zukünftig grund-
sätzlich für die nachgeordneten Behörden aller Ressorts Aufgaben im Bereich der Rei-
semittelbeschaffung für Dienst- und Fortbildungsreisen übernehmen. Für die behörden-
übergreifende Durchführung der Tätigkeiten des zentralen Reiseservice Bayern ist eine 
gesetzliche Aufgabenzuweisung notwendig. Durch die Ergänzung des Art. 26 Satz 4 
BayRKG wird die Staatsregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Organisa-
tion der Dienstreisen bei einer oder mehreren Behörden zu konzentrieren. Damit kann 
die Staatsregierung dem Landesamt für Finanzen per Verordnung die entsprechenden 
Aufgaben für den zentralen Reiseservice Bayern zuweisen. 

 

Zu § 5 (Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes) 

Zu Nr. 1 (Art. 13) 

Zu Buchst. a 

Nach Art. 13 Abs. 5 Satz 2 BayBeamtVG kann die allgemeine Ruhegehaltfähigkeits-
grenze von Hochschulleistungsbezügen für einen bestimmten Prozentsatz der tatsäch-
lich besetzten W 2- bzw. W 3-Stelleninhaber der jeweiligen Hochschule überschritten 
werden. Da im Aufbau befindliche Hochschulen grundsätzlich noch nicht über einen 
hinreichenden Personalbestand des Lehrkörpers verfügen, soll die Regelung durch den 
neuen Abs. 6 Satz 1 dahingehend modifiziert werden, dass die im Haushaltsplan der 
jeweiligen Hochschule ausgewiesenen Stellen für die Quotenregelung des Art. 13 
Abs. 5 Satz 2 BayBeamtVG maßgeblich sind. 

Die Rundungsregelung des neuen Art. 13 Abs. 6 Satz 2 BayBeamtVG ermöglicht der 
ohnehin mittelfristig zu erreichenden Ausbaustufe vorzugreifen. 

Um eine langfristige Begünstigung der im Aufbau befindlichen Hochschulen zu vermei-
den, stellt Art. 13 Abs. 6 Satz 3 BayBeamtVG klar, dass nach der Aufbauphase die 
Grenzen ausschließlich nach den Berechnungsgrundlagen des Art. 13 Abs. 5 Satz 2 
BayBeamtVG überschritten werden dürfen. Die jeweilige Hochschule hat durch ihre Zu-
sagepraxis sicherzustellen, dass es nach Beendigung der Aufbauphase zu keiner die 
Quotenregelung nach Art. 13 Abs. 5 Satz 2 BayBeamtVG überschießenden Über-
schreitung der allgemeinen Ruhegehaltfähigkeitsgrenze von Hochschulleistungsbezü-
gen kommt.  

 

Zu Buchst. b 

Redaktionelle Folgeänderung 

 

Zu Nr. 2 (Art. 45 Abs. 3 Satz 3) 

Art. 45 Abs. 3 Satz 3 BayBeamtVG schafft durch den Verweis auf Art. 67 BayBG eine 
datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage in Unfallfürsorgeverfahren, wenn Gutachten 
und Befunde an die Pensionsbehörde übermittelt werden. Damit sollen bestehende 
Rechtsunsicherheiten beseitigt werden. 

 

Zu Nr. 3 (Art. 52 Abs. 1) 

Es handelt sich um Folgeänderungen wegen der Aufhebung des Bundesversorgungs-
gesetzes (BVG) im Zuge der Neuregelung des sozialen Entschädigungsrechts. An 
Stelle einer Verweisung auf Bundesrecht erfolgt eine unmittelbare Regelung des Unfal-
lausgleichs im Landesrecht. 

Der Unfallausgleich ist eine dienstunfallabhängige Leistung, die neben der Besoldung 
oder Versorgung gezahlt wird. Er dient insbesondere der pauschalierten Abgeltung im-
materieller Einbußen und Unannehmlichkeiten, die mit einer wesentlichen Minderung 
der Erwerbsfähigkeit verbunden sein können. 
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Der Bund regelt das soziale Entschädigungsrecht mit dem SGB XIV neu. Das soziale 
Entschädigungsrecht richtet sich unabhängig von der ausgeübten Tätigkeit an alle Op-
fer kriegerischer oder sonstiger Gewalt. Auch Beamtinnen und Beamte haben demnach 
Anspruch auf Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts, wenn sie im Dienst Opfer 
einer Gewalttat geworden sind. Auf die in diesem Fall subsidiären Leistungen des sozi-
alen Entschädigungsrechts wird ein nach den beamtenversorgungsrechtlichen Vor-
schriften zu gewährender Unfallausgleich angerechnet (§ 8 Abs. 3 SGB XIV). 

Durch die Änderung des Art. 52 BayBeamtVG werden die bisherigen Unfallausgleichs-
leistungen fortgeführt und aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die Grundren-
ten-Erhöhungsbeträge für Schwerbeschädigte ab dem 65. Lebensjahr (MdE mindes-
tens 50 v. H.) nach dem BVG in die Tabellenwerte eingearbeitet. Außerdem nimmt der 
Unfallausgleich als Versorgungsbezug künftig an den allgemeinen Anpassungen der 
Versorgungsbezüge teil. 

 

Zu Nr. 4 (Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung von Art.  52 Abs. 1 
BayBeamtVG. Im Rahmen der Regelungen zur Anrechnungsfreiheit in Art. 85 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 BayBeamtVG wird zukünftig beim Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen mit Unfallrenten auf den Mindestunfallausgleich gemäß Art. 52 BayBeamtVG an-
stelle der Mindestgrundrente nach dem BVG verwiesen. 

 

Zu Nr. 5 (Art. 100 Abs. 4 Satz 3 und 4) 

Für die Fälle des Art. 100 Abs. 4 Satz 3 BayBeamtVG mit Ermittlung des Unfallaus-
gleichs nach der sogenannten „Subtraktionsmethode“ verbleibt es bei der bisherigen 
Regelung unter Anwendung des § 35 BeamtVG in der bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung. Neu geregelt wird lediglich der Verweis auf die Unfallausgleichsbe-
träge in Art. 52 Abs. 1 BayBeamtVG. Der neue Satz 4 schützt in dem gebotenen Um-
fang das Vertrauen der Unfallausgleichsberechtigten nach bisherigem Recht in den 
Fortbestand der ihnen gewährten Leistungen. 

 

Zu § 6 (Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes) 

Die Regelung des Art. 89 BayBeamtVG gewährleistet, dass Empfängern eines Unter-
haltsbeitrags nach Art. 55 BayBeamtVG mindestens ein Betrag belassen wird, welcher 
der Höhe des Unfallausgleichs entspricht. Der bisherige Satz 2 vermeidet Doppelzah-
lungen aufgrund einer Grundrente nach dem BVG. Da die Leistungen der sozialen Ent-
schädigung ab 1. Januar 2024 explizit subsidiär erbracht werden (§ 8 Abs. 3 SGB XIV), 
ist die Regelung ab 1. Januar 2024 entbehrlich. 

 

Zu § 7 (Inkrafttreten) 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

 

Zu Satz 2 Nr. 1  

Durch das Inkrafttreten mit Wirkung vom 1. Juli 2023 wird sichergestellt, dass die Neu-
regelung der Höhe des Unfallausgleichs auf Grundlage der aktuell gültigen Grundren-
tenbeträge erfolgt und der Unfallausgleich ab diesem Zeitpunkt an den allgemeinen An-
passungen der Versorgungsbezüge teilnimmt. 

 

Zu Satz 2 Nr. 2  

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens korrespondiert mit dem Inkrafttreten des § 8 Abs. 3 
SGB XIV am 1. Januar 2024. 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 d auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Drs. 18/28504)

- Erste Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen damit gleich zur Zuweisung an 

den federführenden Ausschuss.

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens­

tes als federführendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? 

– Das ist nicht der Fall. Damit ist das so beschlossen.

Protokollauszug
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 18/28504 

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Max Gibis 
Mitberichterstatter: Elmar Hayn 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens-
tes federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-
mentsfragen und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 66. Sitzung am 
9. Mai 2023 beraten und e i n s t im m ig  Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf in seiner 101. Sitzung am 15. Juni 2023 endberaten und 
e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Ände-
rungen durchgeführt werden: 

1. Im Einleitungssatz des § 3 werden die Wörter „§ 1 des Gesetzes vom 
10. März 2023 (GVBl. S. 80)“ durch die Wörter „Art. 11 des Gesetzes vom 
21. April 2023 (GVBl. S. 128)“ ersetzt.  

2. Im Einleitungssatz des § 4 werden die Wörter „§ 4 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2022 (GVBl. S. 676)“ durch die Wörter „Art. 12 des Gesetzes 
vom 21. April 2023 (GVBl. S. 128)“ ersetzt. 

3. In § 7 Satz 1 wird als Datum des Inkrafttretens der „15. Juli 2023“ einge-
fügt. 

Wolfgang Fackler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/28504, 18/29474 

Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

§ 1 

Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Das Bayerische Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS 
2030-1-1-F), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. S. 80) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 49 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ 
ersetzt. 

2. In Art. 81 Abs. 7 Satz 1 wird das Wort „Schriftform“ durch das Wort „Textform“ er-
setzt. 

3. Art. 96 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 und 3 eingefügt: 

„2Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, diesen 
Betrag mit Wirkung zum Anfang eines Kalenderjahres durch Rechtsverordnung 
so anzupassen, wie sich der Rentenwert West seit der letzten Anpassung 
entwickelt hat. 3Die erste Anpassung kann mit Wirkung vom 1. Januar 2024 auf 
der Grundlage der seit dem 1. Januar 2023 eingetretenen Entwicklung des 
Rentenwerts West erfolgen.“ 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 4 und 5. 

4. Nach Art. 103 wird folgender Art. 103a eingefügt: 

„Art. 103a 

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Aufgabenübertragung 

1Haben außerhalb des staatlichen Bereichs die zuständige oberste Dienstbe-
hörde oder der Arbeitgeber die Befugnisse zur Festsetzung, Anordnung und Ab-
rechnung von Bezügen der Bediensteten oder der Versorgungsempfänger, von Bei-
hilfen, Reisekosten, Trennungsgeld oder Umzugskostenvergütung oder sonstiger 
Nebenleistungen mit dessen Zustimmung auf das Landesamt für Finanzen übertra-
gen, darf das Landesamt für Finanzen in diesem Rahmen personenbezogene Da-
ten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten, 
soweit dies zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 2Das Lan-
desamt für Finanzen verarbeitet die personenbezogenen Daten unter Beachtung 
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der geltenden Gesetze weisungsfrei. 3Es ist insoweit bei der Verarbeitung sämtli-
cher personenbezogener Daten Verantwortlicher gemäß Art. 4 Nr. 7 der Verord-
nung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO).“ 

5. Art. 108 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. für die Festsetzung, Berechnung und Rückforderung der Besoldung, der 
Versorgung, von Beihilfen, Reisekosten, Trennungsgeld oder Umzugskos-
tenvergütung oder sonstiger Nebenleistungen oder für die Prüfung der Kin-
dergeldberechtigung,“. 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung)“ durch die Angabe „DSGVO“ ersetzt. 

6. In der Überschrift zu Teil 6 Abschnitt 3 werden nach dem Wort „Justizvollzugsan-
stalten“ die Wörter „ , der weiteren speziellen Hafteinrichtungen“ eingefügt. 

7. Art. 130 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „und den weiteren speziellen Hafteinrichtun-
gen“ angefügt. 

b) Im Wortlaut werden nach dem Wort „Justizvollzugsanstalten“ die Wörter „sowie 
für Beamte und Beamtinnen im Vollzugsdienst bei den für den Vollzug von Zu-
rückweisungshaft, Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam errichteten wei-
teren speziellen Hafteinrichtungen“ eingefügt. 

8. In Art. 139 Abs. 8 Satz 1 wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen und nach dem Wort 
„Bescheid“ werden die Wörter „in Textform“ eingefügt. 

 

§ 2 

Änderung des Leistungslaufbahngesetzes 

Das Leistungslaufbahngesetz (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, 
BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch Art. 130f Abs. 3 des Gesetzes vom 5. Au-
gust 2022 (GVBl. S. 414) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. In Art. 8 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 3“ durch die Angabe „Abs. 4“ ersetzt. 

2. Art. 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 eingefügt:  

„8Die Prüfungen können als elektronische Fernprüfungen durchgeführt werden; 
andere Erfolgsnachweise können auf elektronischem Weg erbracht werden.“ 

b) Der bisherige Satz 8 wird Satz 9. 

3. Art. 22 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „Abs. 8“ durch die Angabe „Abs. 9“ ersetzt. 

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:  

„(2) 1Prüfungen und das besondere Auswahlverfahren können als schriftli-
che, mündliche, digitale oder praktische Aufsichtsarbeiten oder als weitere 
selbstständige Arbeiten, insbesondere Hausarbeiten, abgelegt werden. 2Auf-
sichtsarbeiten und die in Abs. 1 Satz 2 Alternative 2 genannten Verfahren kön-
nen auf Grundlage einer Rechtsverordnung als elektronische Präsenzprüfung 
oder als elektronische Fernprüfung durchgeführt werden.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und in Satz 2 wird die Angabe „Abs. 7“ durch 
die Angabe „Abs. 8“ ersetzt. 

d) Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden die Abs. 4 bis 6. 

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und wie folgt gefasst: 

„(7) 1Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Be-
nehmen mit dem Landespersonalausschuss die Grundsätze des Prüfungsver-
fahrens nach Abs. 1 Satz 1 sowie die Durchführung elektronischer Fernprüfun-
gen nach Abs. 2 Satz 2 zu regeln. 2Sie regelt insbesondere 
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1. die Prüfungsorgane, 

2. die Form und das Verfahren der Prüfungen, 

3. Vorgaben zur eindeutigen Authentifizierung der zu prüfenden Person, 

4. Vorgaben zur Verhinderung von Täuschungshandlungen, 

5. den Ausschluss von der Teilnahme an Prüfungen und Prüfungsleistungen, 

6. die Rechtsfolgen bei besonderen Vorkommnissen, wie insbesondere bei 
Versäumnis, Rücktritt oder Verhinderung, Unterschleif, Beeinflussungsver-
such oder Ordnungsverstoß sowie die Rechtsfolgen bei nachträglich gel-
tend gemachten Mängeln im Prüfungsverfahren, 

7. die Grundsätze der Bewertung der Prüfungsleistungen und die Ermittlung 
des Prüfungsgesamtergebnisses sowie der Platzziffer, 

8. die Wiederholung der Prüfung, 

9. den Nachteilsausgleich, 

10. Abweichungsmöglichkeiten in den Einzelprüfungsbestimmungen. 

3In der Rechtsverordnung sind für die Durchführung von elektronischen Fern-
prüfungen zusätzlich Bestimmungen zu treffen 

1. zur Sicherung des Datenschutzes, 

2. zur Sicherung persönlicher Leistungserbringung durch die zu prüfende Per-
son während der gesamten Prüfungsdauer, 

3. zum Umgang mit technischen Problemen, 

4. zu Anpassungsmöglichkeiten in den Einzelprüfungsbestimmungen. 

4Die weiteren Prüfungsbestimmungen insbesondere zu den Gegenständen und 
Anforderungen der Prüfung erlassen die Staatsministerien im Benehmen mit 
dem Landespersonalausschuss durch Rechtsverordnung.“ 

f) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8 und in Satz 2 werden nach dem Wort „schrift-
liche“ die Wörter „oder digitale“ eingefügt. 

g) Der bisherige Abs. 8 wird Abs. 9. 

4. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe 
„Abs. 3“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird nach dem Wort „Für“ das Wort „für“ gestrichen, die Angabe 
„Abs. 2“ durch die Angabe „Abs. 3“ und die Wörter „vom Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannter Abschluss“ werden durch 
die Wörter „gleichwertiger Diplom- oder Bachelorabschluss einer Berufsakade-
mie“ ersetzt. 

5. Art. 37 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:  

„4Das Zulassungsverfahren kann auf Grundlage einer Rechtsverordnung auch 
als elektronische Fernprüfung durchgeführt werden.“ 

b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

6. Art. 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „einen vom Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst als gleichwertig anerkannten Bildungsstand“ durch die Wörter 
„einen gleichwertigen Diplom- oder Bachelorabschluss einer Berufsakademie“ 
ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 5 werden die Wörter „in den Fällen des Abs. 1“ gestrichen. 

7. Art. 48 Abs. 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„2Die Eignungsprüfung kann auf Grundlage einer Rechtsverordnung als elektroni-
sche Fernprüfung durchgeführt werden.“ 
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8. In Art. 49 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „APO“ durch die Wörter „der Allgemeinen 
Prüfungsordnung (APO)“ ersetzt. 

9. Nach Art. 67 wird folgender Art. 67a eingefügt: 

„Art. 67a 

Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Art. 13 des Grundgesetzes und Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) einge-
schränkt werden.“ 

10. Art. 70a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 5 wird die Angabe „Abs. 8“ durch die Angabe „Abs. 9“ ersetzt. 

bb) In Nr. 6 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe „Abs. 3“ und die Angabe 
„Abs. 7“ durch die Angabe „Abs. 8“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird Angabe „Abs. 6“ durch die Angabe „Abs. 7“ und die Angabe 
„Abs. 8“ durch die Angabe „Abs. 9“ ersetzt. 

c) In Satz 4 wird die Angabe „Abs. 7“ durch die Angabe „Abs. 8“ ersetzt. 

11. In Art. 71 werden die Sätze 1 und 2 durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

„Art. 39 Abs. 3 Satz 6 und Art. 70a treten mit Ablauf des 31. Dezember 2025 
außer Kraft.“ 

 

§ 3 

Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 
764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes vom 21. April 2023 
(GVBl. S. 128) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 51 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende Nr. 8 wird angefügt: 

„8. Tätigkeit im Justizwachtmeisterdienst bei den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung (Justizwacht-
meisterzulage).“ 

2. In Art. 68 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in 
Textform“ ersetzt. 

3. Art. 101 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Art. 101 

Sachbezüge, sonstige Leistungen an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
sowie Zuständigkeit für die Festsetzung und Anordnung der Bezüge“. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 14 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Fußnote 2 zu der Besoldungsgruppe A 7 werden nach dem Wort „Justiz-
vollzugsanstalten“ die Wörter „ , für den Vollzugsdienst bei den für den Vollzug 
von Zurückweisungshaft, Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam errichte-
ten weiteren speziellen Hafteinrichtungen“ eingefügt. 
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b) Die Besoldungsgruppe B 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Vor der Zeile „Direktor, Direktorin bei der Anstalt für kommunale Datenver-
arbeitung in Bayern“ wird die Zeile „Direktor, Direktorin bei dem Kommunal-
unternehmen Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz4)“ einge-
fügt. 

bb) Nach Fußnote 3 wird folgende Fußnote 4 eingefügt: 

„4) Als der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin des Vorstands.“ 

 

§ 4 

Änderung des Bayerischen Reisekostengesetzes 

In Art. 26 Satz 4 des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG) vom 24. April 
2001 (GVBl. S. 133, BayRS 2032-4-1-F), das zuletzt durch Art. 12 des Gesetzes vom 
21. April 2023 (GVBl. S. 128) geändert worden ist, werden nach dem Wort „Rechtsver-
ordnung“ die Wörter „die Organisation der Dienstreise sowie“ eingefügt. 

 

§ 5 

Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 
(GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
10. März 2023 (GVBl. S. 80, 111) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt: 

„(6) 1Abweichend von Abs. 5 Satz 2 kommt es für im Aufbau befindliche 
Hochschulen bei einem Überschreiten der allgemeinen Ruhegehaltfähigkeits-
grenze nicht auf die Anzahl der Inhaber der W 2- und W 3-Stellen an, sondern 
auf die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen. 2Bei der Berechnung sind die 
sich ergebenden Stellenbruchteile aufzurunden. 3Die Hochschule hat sicherzu-
stellen, dass mit Abschluss der Aufbauphase die Grenze ausschließlich nach 
Maßgabe des Abs. 5 Satz 2 überschritten wird.“ 

b) Die bisherigen Abs. 6 und 7 werden die Abs. 7 und 8. 

2. Dem Art. 45 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Art. 67 BayBG gilt entsprechend.“ 

3. Art. 52 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) 1Ist der oder die Verletzte infolge des Dienstunfalls in der Erwerbsfähigkeit 
länger als sechs Monate um mindestens 25 v. H. beschränkt, so wird, solange die-
ser Zustand andauert, neben der Besoldung oder dem Ruhegehalt ein Unfallaus-
gleich gewährt. 2Dieser beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 

1. 30 v. H.  164 €, 

2. 40 v. H.  223 €, 

3. 50 v. H.  332 €, 

4. 60 v. H.  413 €, 

5. 70 v. H.  567 €, 

6. 80 v. H.  676 €, 

7. 90 v. H.  814 €, 

8. 100 v. H.  905 €.  

3Eine um 5 v. H. geringere Minderung der Erwerbsfähigkeit wird vom höheren Zeh-
nergrad mit umfasst. 4Ein Anspruch auf Unfallausgleich besteht auch während einer 
Beurlaubung ohne Besoldung.“ 
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4. In Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Halbsatz 2 werden die Wörter „der Mindestgrundrente 
nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
10 v. H. ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz un-
berücksichtigt“ durch die Wörter „des Mindestunfallausgleichs nach Art. 52, bei ei-
ner Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 v. H. ein Drittel des Mindestunfallaus-
gleichs nach Art. 52 unberücksichtigt“ ersetzt.  

5. Art. 100 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamten und Beamtinnen, de-
nen auf Grund eines bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen Dienstunfalls ein Unfall-
ausgleich gewährt wird, findet § 35 des Beamtenversorgungsgesetzes in der 
am 31. Dezember 1991 geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass 
bei Ermittlung des Unfallausgleichs die Unfallausgleichsbeträge des Art. 52 
Abs. 1 zugrunde zu legen sind.“ 

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 

„4Der Unfallausgleich ist mindestens in der bis zum 30. Juni 2023 geltenden 
Höhe unter Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Grundren-
tenbeträge des Bundesversorgungsgesetzes zu zahlen.“  

c) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die Sätze 5 bis 7. 

 

§ 6 

Weitere Änderung des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Art. 89 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 5 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen. 

2. Satz 2 wird aufgehoben. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am 15. Juli 2023 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten in 
Kraft: 

1. § 5 mit Wirkung vom 1. Juli 2023 und 

2. § 6 am 1. Januar 2024.  

 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe den Tagesordnungs-

punkt 12 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (Drs. 18/28504)

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen deshalb sofort zur Abstimmung. 

Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa­

che 18/28504 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Aus­

schusses für Fragen des öffentlichen Dienstes auf Drucksache 18/29474. Der feder­

führende Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes empfiehlt einstimmig 

Zustimmung zum Gesetzentwurf. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, 

Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls einstimmig Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass mehrere Änderungen durchgeführt werden. Weiterhin schlägt er vor, 

in § 7 Satz 1 als Datum des Inkrafttretens den "15. Juli 2023" einzusetzen. Im Einzel­

nen verweise ich hierzu auf Drucksache 18/29474.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen des Hohen Hauses sowie der Ab­

geordnete Bayerbach (fraktionslos). Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – 

Das ist der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Damit ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge­

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind alle Fraktionen des 

Hohen Hauses sowie der Abgeordnete Bayerbach (fraktionslos). Gegenstimmen? – 

Keine. Stimmenthaltungen? – Bei Enthaltung des Abgeordneten Plenk (fraktionslos). 
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Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung dienst­

rechtlicher Vorschriften".

Wir unterbrechen die Plenarsitzung für eine halbe Stunde Mittagspause.

(Unterbrechung von 13:20 bis 13:56 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen die Sitzung wieder auf.
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